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Vorwort zur 9. Auflage

Das Steuerstrafrecht bleibt weiterhin im Fokus der Öffentlichkeit, der Strafverfolgungs-
behörden und auch des Gesetzgebers. Zum Beispiel durch die Entwicklungen rund um die
Cum-ex-Geschäfte und die immer wieder stattfindenden Ankäufe von Datenträgern (zu-
letzt die Datenbank des Dubai Land Department) wird immer wieder deutlich, welche
Ausmaße Steuerstraftaten haben und zu welchen massiven Steuerausfällen es durch sie
kommen kann. Dies führt nicht nur dazu, dass die Arbeitsbelastung der Strafverfolgungs-
behörden, der Beraterschaft und der Gerichte in diesem Bereich immer weiter zunimmt,
sondern auch die entsprechend schweren Folgen für unsere Gesellschaft werden allgemein
wahrgenommen. Folgerichtig haben Steuerstraftaten von größerem Umfang ihren Cha-
rakter als Kavaliersdelikt und Ausdruck der Geschäftstüchtigkeit lange verloren. Auf der
anderen Seite darf aber nicht verkannt werden, dass im Bereich der „alltäglichen“ Steuer-
hinterziehung das Unrechtsbewusstsein weiterhin nur schwach ausgeprägt ist. Aufgrund
einer objektiv zwar eher geringen, subjektiv aber als hoch empfundenen Steuerquote
nimmt der Wunsch nach einer Steuerentlastung, der nicht nur mit legalen Mitteln verfolgt
wird, derzeit deutlich zu.
Trotzdem ist festzustellen, dass sich ein gesellschaftlicher Wandel fortsetzt, der der

Steuerehrlichkeit einen höheren Stellenwert zumisst und sie als Grundlage eines funk-
tionierenden Gemeinwesens erkennt. Vor diesem Hintergrund sind auch die Aktivitäten
des Gesetzgebers in diesem Bereich einzuordnen, der in der Regel die Strafbarkeit erwei-
tert und die Möglichkeiten der Strafverfolgungsorgane zur Verfolgung von Steuerstraftaten
verbessert. Insoweit ist beispielhaft hinzuweisen auf
• die Änderungen der strafrechtlichen Verjährungsregeln, die sich auch im Hinblick auf
Selbstanzeigen und die steuerliche Verjährung auswirken,

• die Ausweitung der Geldwäschestrafbarkeit auf alle Auszahlungsfälle der Steuerhinterzie-
hung,

• die sich aus der Streichung des § 26b UStG und die Einführung des neuen § 26a Abs. 1
UStG ergebende Verschärfung,

• die Ermöglichung der rückwirkenden Einziehung sowie
• die Ausweitung des Katalogs für Telefonüberwachungen gem. § 100a StPO auf banden-
mäßige Steuerhinterziehungen in großem Ausmaß.
Auch in der Entwicklung der Rechtsprechung findet eine fortschreitende gesellschaftli-

che Veränderung Ausdruck, was zum Beispiel
• zur materiell-strafrechtlichen Beurteilung der Cum-ex-Geschäfte durch den BGH,
• zu den Änderungen in der Rechtsprechung zu den Konkurrenzen und dem Kompensa-
tionsverbot sowie

• zur neuen Rechtsprechung zum Vorliegen eines Tatbestandsirrtums im Steuerstrafrecht
und Sozialversicherungsrecht

geführt hat.
Die Erläuterung und kritischeWürdigung der gesetzgeberischen Maßnahmen, die Beglei-

tung der Rechtsprechung sowie die Auswertung der neueren Literatur sowohl auf nationaler
als auch auf internationaler Ebene sind schon seit vielen Jahren das Anliegen dieses Kom-
mentars, das auch mit der mittlerweile 9. Auflage konsequent weiterverfolgt wird. Daneben
soll dem Leser selbstverständlich auch ein umfassender und praxistauglicher Überblick über
die mit den jeweiligen Normen verbundenen rechtlichen Fragen gegeben werden.
Die Erweiterung und Zusammensetzung der Autorenschaft macht deutlich, dass der

Kommentar weiterhin das Ziel verfolgt, die unterschiedlichen Blickwinkel von Wissen-
schaft, Rechtsprechung, Strafverfolgung und Verteidigung zu berücksichtigen und zum
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Nutzen der Leserschaft nicht nur darzustellen, sondern auch inhaltlich zu würdigen und
Argumentationshilfen für die Praxis zu schaffen.
Besonders würdigen möchten wir an dieser Stelle den verstorbenen Namensgeber, Herrn

Professor Dr. Wolfgang Joecks, der den vorliegenden Kommentar in den vorherigen Auflagen
maßgeblich mitgeprägt hat. Daher bestand Einigkeit, dass sein Name weiterhin prägend
erhalten bleiben soll. Seinen Verdiensten um die Rechtsfortentwicklung des Wirtschafts-
und (Steuer-)Strafrechts im Laufe seines beruflichen und politischen Lebens möchten wir
an dieser Stelle ausdrücklich gedenken.
Die Manuskripte der vorliegenden Neuauflage wurden Juli 2022 abgeschlossen; im

August wurden die Druckfahnen bis zur Druckreife korrigiert, so dass alle wichtigen neuen
Literaturhinweise und Rechtsprechungsfundstellen noch Berücksichtigung fanden.

Da die Autoren bei allem Bemühen jedoch nicht gegen Fehler gefeit sind, werden die
Leser gebeten, kritische Hinweise und Anregungen an steuerrecht@beck.de zu senden.

Im September 2022 Verlag und Autoren

Vorwort zur 9. Auflage
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Vorwort zur 1. Auflage

Das Steuerstrafrecht umfasst ein Grenzgebiet, auf dem sich das Strafrecht und das
Steuerrecht überschneiden. Aus dem Blickwinkel des Strafrechts und des Steuerrechts
erscheint es jeweils als eine besonders schwierige und unübersichtliche Materie.
Eine bleibende Schwierigkeit rührt daher, dass die Zuwiderhandlungen gegen Steuerge-

setze in Blankettvorschriften normiert sind, die durch das Steuerrecht ausgefüllt werden
müssen. Zudem wurde das Steuerstrafrecht bis zu dem Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts vom 6. Juni 1967 (BGBl. I 625) vorwiegend von den Finanzbehörden im Ver-
waltungsstrafverfahren praktiziert, das dem Einblick der Öffentlichkeit entzogen war. Es ist
daher verständlich, dass die öffentliche Meinung über die Handhabung des Steuerstrafrechts
in starkem Maße von gefühlsbetonten Vorstellungen bestimmt war und dass die besonderen
Probleme des Steuerstrafrechts durch die Rechtsprechung bisher nur unvollständig erhellt
werden konnten.
Nach dem Inkrafttreten der Gesetze zur Änderung strafrechtlicher Vorschriften der

Reichsabgabenordnung vom 10. August 1967 (BGBl. I 877) und vom 12. August 1968
(BGBl. I 953) sowie des neuen Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 24. Mai 1968
(BGBl. I 481) wird das Steuerstrafrecht deutlicher in das Blickfeld der Öffentlichkeit
rücken und mit zunehmender Zahl der veröffentlichten Entscheidungen vielleicht auch der
Rechtswissenschaft einen stärkeren Anreiz bieten.
Durch die Gesetzesänderungen ist manche überkommene Streitfrage gegenstandslos

geworden. Anderseits hat die Einführung von Steuerordnungswidrigkeiten neue Fragen
hervorgerufen.
Wir hoffen, dass die durch die Reform zunächst ausgelöste Rechtsunsicherheit bald

überwunden wird und das vorgelegte Erläuterungswerk sich hierbei als zuverlässiges Hilfs-
mittel bewährt. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Belange eines mehr strafrechtlich
und eines mehr steuerrechtlich vorgebildeten Benutzers haben wir über den Wortlaut der
§§ 391–409 AO hinaus auch die Grundbegriffe und Grundsätze des allgemeinen Strafrechts
und des Steuerrechts kurz erläutert und das weiterführende Schrifttum aus beiden Berei-
chen so ausführlich angegeben, wie dies im vorgegebenen Rahmen vertretbar war.
Das Manuskript wurde am 1. April 1969 abgeschlossen; nach diesem Stichtag konnten

Gesetzgebung, Rechtsprechung und Schrifttum nur noch vereinzelt berücksichtigt wer-
den.
Die Einleitung und die §§ 391–401, 404 AO sind von Klaus Franzen, die §§ 402, 405–

409 AO von Dr. Brigitte Gast bearbeitet worden.
Verbesserungsvorschläge werden wir stets dankbar begrüßen.

Bonn und Köln, im Mai 1969

KLAUS FRANZEN BRIGITTE GAST
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